
* Ausgenommen sind Studierende aus der Türkei, Algerien, Marokko und Tunesien, die der deutschen Sozialversicherung (z.B. Kranken- oder 
Unfallversicherung) angehören. Studierende dieser vier Länder können i.d.R. Familienleistungen aber keine Sozialleistungen beanspruchen. 
 

 

Die wichtigsten Leistungen  
im Überblick 

§ 16 AufenthG EU, EWR, Schweiz Weitere 
Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke des 

Studiums 
Aufenthaltsstatus nach FreizügG/ EU § 18 AufenthG 

§ 30 AufentG 
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BAföG   Wird im Einzelfall geprüft 

ALG II   Wird im Einzelfall geprüft 

Wohngeld   Wird im Einzelfall geprüft 

Kinderzuschlag   Wird im Einzelfall geprüft 

Bildungspaket   Wird im Einzelfall geprüft 

Wirtschaftliche Jugendhilfe  
(Bezahlung der Kindergarten-Beiträge)    
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 Elterngeld *   

Kindergeld *   

Unterhaltsvorschuss *   

Steuerfreibetrag 
() Ist abhängig vom Einkommen. Wer einer lohnsteuerpflichtigen Erwerbtätigkeit nachgeht, bekommt  einen 

Steuerfreibetrag für Kinder + ggf. Ehegattensplitting. 
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 Bei Stipendien Unbedingt nachfragen, ob der Stipendiengeber einen Familienzuschuss zahlt. 

Krankenversicherungen 
Bei privater Krankenversicherung: Prüfen, ob Kosten für Schwangerschafts-, Kindervorsorgeuntersuchungen 

und die Geburt von der Krankenkasse übernommen werden. 

Stiftung Mutter + Kind 
(finanzielle Unterstützung für 
Erstausstattung) 

  Wird im Einzelfall geprüft 

Sozialdienst Studentenwerk 
(Notfall-Fond für finanzielle Engpässe)   Wird im Einzelfall geprüft 


